Abwehrender Brandschutz

Bei der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für Schulen sind aus der Sicht des Feuerwehrwesens folgende Punkte zu berücksichtigen:

· Freischaltung der Telefon-Nummern 110 bzw. 112, damit jederzeit ein Notruf abgesetzt werden kann (Vorrangschaltung)

· Zugänglichkeit des Telefons auch außerhalb der Schulzeit (Turnhallenbenutzung etc.)

· Überprüfung des 1. Und 2. Rettungsweges

· Erstellung bzw. Überprüfung und Aktualisierung bestehender Feuerwehreinsatzpläne

· Überprüfung der brandschutztechnischen Einrichtungen einschl. der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (Hausalarm)

· Überprüfung er Zufahrten und Bewegungsflächen für die Einsatzfahrzeuge

· Festlegung von Sammelplätzen

· Beschilderung der Flucht- und Rettungswege

· Checkliste „Brandschutz in der Schule“

Hinweis: Für anstehende Fragen und evtl. Besichtigungen vor Ort steht der Kreisbrandrat Herr Georg Anzenhofer gerne zur Verfügung.

Erstellung des Sicherheitskonzepts

Beteiligte:

· Vertreter der Schule (Schulleitung, Sicherheitsbeauftragter, Hausmeister)

· Elternvertretung

· Vertreter des Sachaufwandsträgers

· Vertreter der zuständigen Polizeibehörde

· Vertreter der Rettungsdienste (Rotes Kreuz, THW)

Vorgehen:

Erfassen der erforderlichen Maßnahmen

1. Möglichkeit:  Treffen mit allen Beteiligten und Begehung der Schule; Besprechung 

                           vorstrukturieren!

2. Möglichkeit:  Übung mit allen Beteiligten plus Schülern; evtl. Projekttag (Samstag) 

                           zum Thema „Sicherheit“.  

Am besten: Beide Varianten verknüpfen. In einer Nachbesprechung kann das Rohgerüst des Konzepts entstehen.

Beheben baulicher Maßnahmen:

Zusätzliche Feuerlöscher, defekte Teppichböden erneuern, neue Notausgänge ......

Sammeln der wichtigsten bereits veranlaßten, neu getroffenen Maßnahmen als Konzept

Information aller Betroffenen

· Schüler, Lehrkräfte, Hauspersonal, Eltern

· Hinterlegen erforderlicher Unterlagen bei der Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW, Sachaufwandsträger

· Vollzugsmeldung an das Schulamt: „Formlose Bestätigung der wesentlichen Maßnahmen“ (Schreiben des SchA vom 21.06.2002). Termin Dezember 2002

Nützliche Hinweise:

1. Broschüre des GUVV: Feueralarm in der Schule

2. Checkliste des Staatl. Schulamts als Anlage zum Schreiben vom 21.06.02

3. Der Gewalt begegnen in: Der weiß-blaue Pluspunkt, 79. Ausgabe 3. Quartal 2002 (Zeitschrift des GUVV u.a.):

4. Schutz von Kindern und Jugendlichen – Hinweise für die Schulen (Faltblatt des Kultusministeriums)

Sicherheitskonzept

Schulwegsicherheit

Bauliche Sicherheit

· Feuerlöscher

· Fluchtwege

· Treppen, Geländer

· Achtung: Bauliche Veränderungen, Nutzungsänderungen

     ( Hausmeister!

Krisenmanagement

· Beschilderung der Fluchtwege

· Alarmierungsketten

· Programmierte Notfallnummern

· Freie Zufahrten

· Grundrisspläne bei den zuständigen Stellen

· Sammelräume außerhalb des Schulgeländes

· Klassenlisten in den Räumen/Fachräumen

· Evakuierungsraum (-räume)

· Verbandsplatz

· Veränderung der Verkehrsführung/Absperrungen

· Gemeinsame Anlaufstelle (Lage-Zentrum) Schule/Hilfskräfte

· Schulsanitätsdienst

· Praktische Ärzte am Ort

Aufsicht

· Sicherung der Zugänge

· Ansprechen unbekannten Personen im Haus

· Krankmeldung von Schülern

· Notfallnummern (Oma, Opa, Nachbar, evtl. auch als Abholer)

· Mittagspausen/Schulpausen

Erziehung

· Ich-Stärkung der Schülerinnen und Schüler  („Jugendliche stark machen“, „Trau dich!“, Bereitschaftspolizei Königsbrunn, Rotes Kreuz...)                         

· Präventationsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen (Hilfeordner)

· Schulsozialarbeit

